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Stadt Kierspe 
 
Der Bürgermeister     Vorlage Nr. 0723 
zur Sitzung des 
 

Ausschusses für Bauen und Umwelt am 14.08.2008      öffentliche Sitzung 
 

Einmalige Kosten? Jährliche Folgekosten? Haushaltsmittel vorhanden? 
                  
Einmalige Erträge? Jährliche Erträge? 
            
Datum: Sachgebiet: Kämmerer: BM: 
12.08.2008 61 
 
TOP: Baumfällaktion am Hagebaumarkt 
 
Beschlussvorschlag:  Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Begründung: 
 
In der Ausschusssitzung am 09.04.2008 wurde die Problematik bereits diskutiert 
(TOP 1.2). Die Verwaltung sollte hierzu eine Vorlage fertigen, die in der Folgesitzung 
zu behandeln ist. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 0266 / 2-3- „Hülloch-Buschheide – Teil 1“ ist als Satzung 
beschlossen. Der vorhandene Baumarkt ist im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 0266 / 2-3- enthalten.  
Das ursprüngliche Planungsrecht hierfür wurde 1996 mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 2 „Baumarkt Kölner Straße“ geschaffen. 
 
Durch den vorgenommenen Eingriff in Natur und Landschaft waren 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
des genannten Bebauungsplanes 
vorgenommen wurden. So waren die vorhandenen Bäume und Sträucher in der 
Böschung an der Rückseite des Baumarktes dauerhaft zu erhalten. Die weiteren 
Böschungsflächen waren mit heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen und ebenso 
dauerhaft zu erhalten.   
 
Am 18.10.2005 wurde vom Rat der Stadt Kierspe der Bebauungsplan  Nr. 0266/5-3- 
„Hülloch-Buschheide, Teil I“ als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erfasste im nord-östlichen Bereich die 
Flächen des  Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 „Baumarkt Kölner Straße“ 
komplett. 
An die Stelle der „alten“ Ausgleichsfläche des V + E – Planes trat nun eine neue 
Festsetzung, nämlich eine überbaubare Fläche. 
Auf dem Bebauungsplan „Hülloch-Buschheide Teil I“ ist dies deutlich zu sehen. Es 
war seinerzeit bekannt, dass der Baumarkt eine Erweiterung und eine rückwärtige 
Anbindung plante. 
Auf den „alten“ Ausgleichsflächen sollten die Erweiterung des Gartencenters und ein 
Freilager entstehen. Entsprechende Festsetzungen wurden daher vorgenommen. 
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Der Bebauungsplan „Hülloch-Buschheide Teil I“ erforderte durch den 
vorgenommenen Eingriff in Natur und Landschaft deutlich mehr 
Ausgleichsmaßnahmen als der V + E – Plan „Baumarkt Kölner Straße“. 
 
Bei der Bilanzierung des Ausgleiches für den Eingriff beim Bebauungsplan 
„Hülloch_Buschheide Teil I“ wurde auch berücksichtigt, dass eine Ausgleichsfläche 
(Böschung des Baumarktes) überplant wurde. Dies bedeutete einen erhöhten Eingriff 
und auch einen erhöhten Ausgleich. 
In der Begründung, im Umweltbericht und im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
zum Bebauungsplan „Hülloch-Buschheide Teil 1“ ist nachzulesen, dass die 
Böschung mit den Bepflanzungen als Bestand erfasst worden ist. In der Bilanzierung 
wurde berücksichtigt, dass hier ein erhöhter Ausgleich erforderlich wird.  
Es war bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bekannt, dass bedingt durch die 
Muldenlage im rückwärtigen Bereich des Baumarktes Erdanschüttungen größeren 
Ausmaßes erforderlich werden, um die Erweiterungen des Baumarktes zu 
realisieren. 
Darüberhinaus waren diese Anschüttungen auch erforderlich für das an dieser Stelle 
ursprünglich geplante Regenüberlaufbauwerk. 
Für die Anschüttungen, soweit sie den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Hülloch-Buschheide Teil I“ betreffen, liegt eine Baugenehmigung vor. Zur 
Vorbereitung dieser Anschüttungen wurde jetzt die bepflanzte Böschung gerodet. 
Durch den jetzt gewählten Zeitpunkt 
wurde auch auf die Brutzeiten von Vögeln Rücksicht genommen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Festsetzungen des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Baumarkt Kölner Straße“ durch die 
Überplanung mit dem Bebauungsplan „Hülloch-Buschheide Teil I“ gegenstandslos 
geworden sind. 
 
Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 0266 / 2-3- „Hülloch-Buschheide – Teil 1“ 
wurden die Aussagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 ebenso 
betrachtet, wie die tatsächlich in diesem Bereich vorhandenen Biotoptypen und die 
Konsequenzen aus der neuerlichen Planung (Auszug Begründung): 
 
„Diese Flächen (Anm.: Grundstücksflächen von Baumarkt und Lidl an der Kölner Straße) sind durch Gebäude, 
Verkehrswege und Parkierungsanlagen weitestgehend versiegelt. Lediglich die den Eingangszonen abgewandten 
Randbereiche sind gärtnerisch gestaltet. Die aufgrund der Herstellung von Bauplateaus erzeugten Böschungen 
sind im Fall des Discountermarktes mit Gras, die des Baumarktes mit Pappelgehölzen bewachsen. Am 
Böschungsfuß des Plateaus des Baumarktes ist die ebene Abstandsfläche lückig mit solitären Laubsträuchern 
bepflanzt, die Zwischenräume sind mit Gras bewachsen. 
Durch die vorhandene Bebauung der Märkte an der Kölner Straße ist ein Gründungsniveau auch der geplanten 
Einzelhandelsflächen von ca. 383 +/- 2 müNN vorgegeben. 
Um dieses Niveau zu erzeugen, muss die vorhandene Mulde insgesamt verfüllt werden. Durch diese Auffüllung 
und deren Herstellung ist ein großer Eingriff in den Boden und die Landschaft gegeben, welcher ausgeglichen 
werden muss.  
Diese Maßnahmen sind jedoch nicht geeignet den Vollausgleich für alle Eingriffe innerhalb des 
Geltungsbereiches herbeizuführen. Daher sind zusätzlich Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle 
vorgesehen.  
Hierzu dienen zwei unterschiedliche Ausgleichsmaßnahmen, die gemeinsam in der Lage sind, den Vollausgleich 
des Defizits innerhalb des Geltungsbereichs zu ersetzen: 
1. Aufwertung des Geländes des ehemaligen Bahnhofs Volme 
2. Aus den Flächen des Ökopools der Stadt Kierspe wird ein ca. 1,58 ha großes Stück Fichtenforst im Bereich 
Wienhagen (Gemarkung Kierspe, Flur 47, Nr. 109 tlw.) in Laubwald, bzw. Waldrand umbestockt..“ 

 



 
\\120DC001\Daten$\Ratsarbeit\Vorlagen\Ratsperiode 008\723 - Baumfällung Hagebaumarkt.doc 

Der Verlust des Böschungsbewuchses und der Strauchpflanzung ist dabei in der 
Ausgleichsbilanz ersichtlich: 
 
Bebauungsplan "Hülloch-Buschheide; Stadt Kierspe  -  Teilbereich 1    Jul 05 
Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich  - Vorentwurf     

       

       

Bestand       

Biotop-Nr. Ordn.-Nr. Biotoptyp Fläche Wertfaktor Korrekturfaktor Eingriffswert 

1  Gebäude 6180 0 1 0 

1  Straßen / Wege versiegelt 1550 0 1 0 

1  Stellpatzanlage versiegelt 6900 0 1 0 

11  Grünflächen; Pflanzung (Rabatten) 2960 2 1 5920 

31  Gehölze Straßenböschung; naturnah 1130 6 1 6780 

15  Böschungsbewuchs; Böschungssicherung 800 3 1 2400 

32  Grünland extensiv; mit Strauchpflanzung 870 8 1 6960 

26   Grünland intensiv 27110 5 1 135550 

   47500   157610 

       

Planung       

Biotop-Nr.   Biotoptyp Fläche Wertfaktor Korrekturfaktor Eingriffswert 

1  Gebäude 16480 0 1 0 

1  Straßen / Wege versiegelt 5270 0 1 0 

1  Stellplatzanlage versiegelt 12550 0 1 0 

17  Rückhaltebecken, tlw. bepflanzt 1940 6 1 11640 

1  Lagerfläche versiegelt 750 0 1 0 

1  
sonst. versiegelte Fläche (Parkplatz, 
Umfahrten, Ausstell.-Freifl. etc.) 3890 0 1 0 

31  Gehölzfläche Abpflanzung Heerstraße 1900 6 1 11400 

11  Grünfläche; Pflanzung (rabatten) 4450 2 1 8900 

15   Bepflanzung Sichtdreieck 270 3 1 810 

   47500   32750 

       

Bilanz im Geltungsbereich: -124860    

Ausgleich Bahnhof Volme 39485    

   -85375    

       

Bewertung gemäß: Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft -     

Liste Märkischer Kreis      

       

Externe Ausgleichsfläche     

       

Bestand       

Biotop-Nr. Ordn.-Nr. Biotoptyp Fläche Wertfaktor Korrekturfaktor Eingriffswert 

       

35  
Fichtenwald (tlw. Feuchtbereich, 
standortfremd) 15800 4 0,6 37920 

    Gemarkung Kierspe, Flur 47, Nr. 109 tlw.         

   15800   37920 

       

       

Planung       

Biotop-Nr.   Biotoptyp Fläche Wertfaktor Korrekturfaktor Eingriffswert 

       

34  
Aufforstung Laubwald (tlw. Waldsaum, 
Randwegepflanzung) 15800 6 1,3 123240 
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    Gemarkung Kierspe, Flur 47, Nr. 109 tlw.         

   24970   123240 

       

Bilanz im Ausgleichsbereich: 85320    

verbleiben insgesamt:  -55    
 
 

 
 
 
 

 
Der Bebauungsplan Hülloch-Buschheide Teil 1 setzt für die Flächen an der Kölner 
Straße „Private Grünfläche“ fest. Diese sichert die dortige Bepflanzung. Die südliche 
Böschung wurde mit überbaubarer und nicht-überbaubarer Grundstücksfläche 
überplant. Dieser Verlust wird in der Ausgleichsbilanz „Hülloch-Buschheide Teil 1“ 
berücksichtigt und ausgeglichen. 
 
 

 
 


